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PRESSEINFORMATION Mainz, 17. Januar 2018 

 

Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 

Studium nach Eintritt in den Ruhestand 

 

Der wohlverdiente Ruhestand naht: Zahlreiche Menschen nutzen diese neue Freizeit 

für ein Studium oder eine Weiterbildung. Einige versuchen, die damit verbundenen 

Kosten bei der Steuererklärung geltend zu machen: „Ein reines Privatvergnügen wird 

vom Staat allerdings nicht unterstützt. Aufwendungen, die überwiegend privat 

motiviert sind oder der Allgemeinbildung dienen, werden beim Fiskus nicht 

anerkannt“, weiß Edgar Wilk, Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz.  

Keine guten Aussichten für lernwillige Ruheständler mit einem Faible für Literatur 

oder Sprachen: „Erst wenn zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wieder 

eine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird, können die Kosten steuerlich geltend 

gemacht werden“, erläutert Wilk. Bei Rentnern geht der Staat in der Regel davon 

aus, dass die Berufstätigkeit ganz aufgegeben wurde und nicht mit einer erneuten 

Aufnahme der Berufstätigkeit zu rechnen ist. „Aufwendungen für Kurse und 

Lehrgänge gehören dann zu den Kosten der Lebensführung und sind damit 

steuerlich nicht absetzbar“, sagt der Steuerexperte.  

Im Allgemeinen sind Kosten für ein Studium in unbegrenzter Höhe aber als 

Werbungskosten in der Steuererklärung absetzbar. Voraussetzung: Es wurde bereits 

vorher eine Berufsausbildung abgeschlossen oder es handelt sich um ein 

Zweitstudium. Dann nämlich gelten die Studienkosten als Fortbildungskosten. Bei 

einem Erststudium zählt das Studium zu den Ausbildungskosten, die bis 6.000 Euro 

als Sonderausgaben absetzbar sind. 

 


